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fassung,. also oin Außerkraftsetzen eler Laneles­
erforderlich,da nur die eigenen Gerichte der Be-

straffes und, gereehtes Durchgreifen gegen die elen 
en Handlungen geWährleisten. 'Daher ist das Ein­

richtsharkeit in besetzten Ländern stets üblich und 
zu beanstanden, Denn praktisch ist die Justizhoheit 

· . t>tslichlich in die Hände des 'Besetzenden gefallen, 
" ,,-,:steht:eahÜi, se i ne Gerichte, insbesondere sei ne Mi I i t 1l r -
',':g,fH eh t 8: in die Rechtspflege des besetzten Gebietes einzuschalten, 

'. "c).'Füt die'Geriehtsb:ukeit über die Landeseinwohner in Str>lfsachen, 
Me 'siCh nicht gegen die besetzende Macht fichten. und in Zi\'ils>lchen m>lg 

'" die.blnheirj!ischeRechtspflege in der Regel bestehen bleiben können, Sind 
':,. edoch, die eIngesessenen Richter geflohen od8r weigern sie sich, ihr Amt 

:' un, c~derOkktJpi~tionsmacht auszuüben (vg1. III), BO muß Jie Besetzl1l1g~­
, "Jürderi' geordneten Gang der Rechtspflege notfalls durch eigene 

. sorgen./,\;;.}, . ,_.,' 
die .,Ge'rlchtsbarkeit eigenen Gerichten des besetzten Gehil'tc~ 
wird, steht Indes dem Besetzenden ein Aufsichtsrecht über dieso 

· {olgt aus der TatSllche, daß der Besetzende alle sich :lUS 

'erg(1)enden Rechte und Pflichten wahrnimmt. Er ilbt 
in ihrer Gesamtheit a.us. Ihm steht daher au iz-

. .. 'n als 

. allerdings rechtlich ver p f 1 ich t e t sind, der 
i; .... ';':,',.ml\·RP,t,7.'lltw·Rlrl"~,hf Dienste zu leisten oder unter ihrer Aufsicht zu arbeiten, 

'Wenn es sich freilich darum handelt, dem Besetzenden bei 
· . Dienste zu leisten, wird man dazu eine Rechtspflicht 

"~IC"D~'''l''':U' deli besetzten Gebietes unbedingt verneinen müssen. 
:'WiEl', oben, durgelegt,' haben .belde Teile ein Interesse am Weiterarbeiten 
. ~ . , . . ". , . ")....'.'. . -

,:,;::,,:;'~dor'.Webrroncbt 'oder des Kriegszwecks erlassen hat (84 der Kriegssonder; 
,.' ·,;",.:~trafrecbts'verordnung). 

,'<i/:\§'g! li~IIl Krlegsverfabren sind ferner unterworfen Auslünder und Deutsche 
i':; wegen aller'.von ihnen im Operationsgebiet begangener Straftaten, 
",~:\ ',Die Ger!cbtsherren sollen jedoch nur dann Straftaten nach Abs, 1 verfolgen, 
. ""wEmii.' ein: :sednrlniB 'der. Ktiegsfübrung dies gebietet. Sie können die Straf-

, ::,i!:,:verfolgung . .'an.:<!ie allgemeinen Gerichte im rückwllrtigen Armeegebiet abgeben. 
",' ,Für dAS.Tllokwllrtige Armeegebiet bestimmen die Obfrbefeh'shaber der Armeen, 

;, In'welchem ~itpunk\ .die ZusUndigkei\ der Militärgerichte erlischt und auf 
nll gemeine Gerichte übergeht. 

Li. 

Die . 
auch vcrtretene ge ung führt zu nicht trag-

\Juon Ergebnisscn. Im gegenwärtigen ~riege ~. B. w~rc es dem, Deutschen 
Reicho als Besetzungsmacht unmögl1ch, seme volkerrechthchen V:,r" 
l,flichtungen gegenüber den besetzten Lhndern ,durcbzuführen, we~~ SIch 
z, 13, die norwegischen, holländischen, belglschen und, franZÖSIschen 
Eichter weigern würden, ihre Dienste weiter auszuüben. ,DlO Abkornrnan-;, 
clieruog deutscher Richter in einer so erheblichen Zahl ware unuurchführ-" 
\wr, Die Ein~rbeitung der Richter in die fremde Gesetzge?ung und 
Hechtssprcchung würde Hingere Zeit in Anspruch nehmen. Praktisch :vürde 

also die Rechtspflege zum Sti1lgtand kommen, sehr zum Nachtell, der 
Landeseinwohner, }.fit der Verwaltung wltre es ebenso. Aus, dIesen 
Gründen muß die besetzende Macht die Justiz- und Verwalt~ngsbeamten 

I' zur Weiterführung ibrer Amtsgeschllfte verpflichten können. . -~ : 
I, An der e n Beamtengruppen, wie denen der Eise~b[\hnverwaltung oder.;;, 

z, jJ, <101' wichtigen Deichyerwaltung in ,floB.anel, Wird Jedoch schon de~ ':' 
untcrlegene Staat hilufig die Weiterarbeit mlt der Besetzung~mac.ht ver . ,,,"C,,,,,.\·',.,"'" 

\Joten haben. Die Tätigkeit solcher Beamtengruppen kann Ja ema B~,., 
gunstigung de'r kriegeriscben Unt3rnehmungen des Gegners enthalten. Ihre, .. .0<_"."""" 
DienstleistunO' kann deshalb den vaterländischen Interessen, des bese~zten 
:)lMtes zuwiderlaufen, Sie kann insoweit ohne völ~errechthchen,.versto~ .. ' 
"crweigert werden, soi es aus eigenem Entschluß, seI es kraft des msow:e,\~ .' 
vorbindlichen Gebots der vertriebenen Staats~ewal~., 

Bleiben die Laudesbeamten im Dienst, 80 Silld sie ,der Bese~zungsmacb.t :':'·.CI":"'.,,, .. ,, " 
zum Gehorsam verpflichtet. Sie unterliege,n ihren We18u~gen, Ihrer plenllt:,,: 
aufsicht, ihrer Disziplinarstrafgewalt. SIe dürf.en zu Ihrer .vertrlebenen,,,, 
Regierung keine Beziehungen unterhalten ... Sle müs~en ~lch vIelmehr, i ,: 

loyal unter die Besetzungsmacht stellen u.nd lhr, Amt 1m 8mne der ,B~~.' 
mäßigkeit unter dio Belange der OkkupatlOnsreg:erun~ ausüben.: .':::':. ' 

Werrlen sie lUstig, kann ihnen der Besetzen.ie dIe weItere. Amtsausllbun g::" 
nntorsag'en. Denn niemals ist die Besetzungsmacht rechthch verpflichtet.", 
Llia Beamten der vertriebenen Macht weiter in ihrer Amtsausübung zu.be-" 

lassen. 

Artiele 44 
Il est interdit a un belligerunt 

de foreer lu population d'un 
territoire oeeupe a donner des 
renseignements Bur I'armee de 
I'autre belligerant ou sur ses 
moyens de defense. 

Artikel 44 
Einem KriegfUhrenden . ist es; , 

untersagt, die Bevölkerung',<, 
eines besetzten Gebiets z~ zw!n<;;" 
gen, AuskUnfte' Uberdas He, . 
des anderen KriegfUhrenden, . , 
oder tiber dessen Verteld!gungs~;'", 
mittel zu geben. ' . 

Vorbehalte ha.tten hierzu gemacht: , ' 
Deutschl",nd, Japan, das ehemalige österre!~h-Ungarn, RU,ßland. 

Für De'utschland gilt der Artikel also nICht. Immerhlll kann es sich, ~ 
~ _ , "-.J 
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